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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung weiter stärken – 
Bestehende Initiativen und Angebote ausbauen und Auslandserfahrungen ermöglichen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das duale System der beruflichen Bildung genießt weltweit ein hohes Ansehen. Dies liegt zum 
einen in der hohen Qualität der Ausbildung, als auch in den großen Erfolgen der 
Auszubildenden beim Übergang in den Arbeitsmarkt begründet. Die enge Zusammenarbeit 
zwischen Ausbildungsbetrieben auf der einen und Berufskollegs auf der anderen Seite wecken 
seit vielen Jahren das Interesse ausländischer Bildungs- und Wirtschaftsakteure. Trotz aller 
Erfolge und der großen internationalen Bewunderung bildet das bundesdeutsche Duale 
System eine Ausnahme. Mit Blick auf die Europäische Union und die direkten Nachbarstaaten 
können sehr unterschiedlich aufgestellte Systeme ausgemacht werden. 
 
Die europäische Integration ist in vielen Bereichen bereits sehr weit fortgeschritten. Eine 
gemeinsame Währung, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, Freizügigkeit und seit „Bologna“ 
auch standardisierte und vergleichbare akademische Abschlüsse lassen die Bedeutung 
innereuropäischer Grenzen für Unternehmen und Beschäftigte immer mehr verblassen. Im 
akademischen Bereich ist mit einer großen Kraftanstrengung eine gemeinsame Festlegung 
auf Bachelor- und Masterabschlüsse mit vergleichbaren Studienumfängen erreicht worden. 
Das Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (nach 
der englischen Bezeichnung European Credit Transfer and Accumulation System oft ECTS 
abgekürzt) ist ein Instrument, das der Gliederung des Hochschulstudiums dient und die 
Gewichtung seiner Bestandteile grenzübergreifend transparent macht. 
 
Im Bereich der nichtakademischen Berufsabschlüsse sind vergleichbare Prozesse bisher aber 
nur in sehr geringem Umfang angestoßen worden. Dies liegt zweifellos auch an den jeweiligen 
zum Teil sehr großen Unterschieden der nationalen (Aus-)Bildungssysteme und eine 
Angleichung der Ausbildungssysteme ähnlich des Bologna-Prozesses ist an dieser Stelle 
illusorisch. Eine europaweite Harmonisierung der beruflichen Bildung erscheint daher zurzeit 
nicht wünschens- und erstrebenswert. 
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Trotz offener Grenzen und einer immer weiterführenden grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, vor allem auch auf lokaler und regionaler Ebene in den Grenzregionen, 
orientieren sich Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Bildung vor allem innerhalb 
ihrer eigenen nationalen Grenzen. Gleiches gilt auch für die Betriebe dies- und jenseits der 
Grenzen. Auf der einen Seite ist dies sicherlich mit den aktuellen Situationen der nationalen 
Arbeitsmärkte und vorhandenen Sprachbarrieren begründet, auf der anderen Seite fehlen 
oftmals schlicht die Kenntnisse über die Inhalte und vermittelten Kompetenzen der 
unterschiedlichen Ausbildungen und Abschlüsse. 
 
Gerade in Grenzregionen muss es jedoch Ziel sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
die grenzüberschreitende Arbeitsplatzwahl sowie Unternehmen die grenzüberschreitende 
Rekrutierung von Fachkräften zu erleichtern. In den letzten Jahren wurde von 
unterschiedlichen Seiten versucht, Verbesserungen für die Menschen und Betriebe in den 
Grenzregionen zu erreichen. Seien es zentrale Datenbanken zu Information über die 
Anerkennung ausländischer Bildungseinrichtungen, weitergehende Informationen über Dauer 
und Inhalte von einzelnen Ausbildungsgängen, der Aufbau von Austauschprogrammen für 
Auszubildende oder beispielsweise das Angebot der Kammern von speziellen, auf Europa-
Kompetenzen und Internationalität ausgerichteten Zusatzqualifikationen, wie dem 
Europakaufmann oder der Europakauffrau. 
 
Im Rahmen des europäischen ERASMUS+-Programms suchen jedes Jahr viele junge 
Auszubildende den interkulturellen sowie sprachlichen Wissensaustausch im europäischen 
Ausland. Dabei handelt es sich um ein mit EU-Mitteln gefördertes Austauschprogramm, bei 
dem Ausbildungsbetriebe und Berufskollegs Auszubildende aus den europäischen 
Partnerstaaten für einen gewissen Zeitraum aufnehmen, ausbilden, lokales Fachwissen 
vermitteln sowie gleichermaßen die eigenen Auszubildenden in das europäische Ausland 
entsenden. 
 
All diese Initiativen sind richtig und wichtig. Nicht nur im Hinblick auf eine weitere Vertiefung 
des Miteinanders in Europa, sondern auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der 
nationalen Arbeitsmärkte. Die NRW-Koalition wird daher an die bestehenden Initiativen und 
Projekte anknüpfen, diese aufgreifen und im Sinne einer vertiefenden Zusammenarbeit und 
eines intensiveren Austausches der Menschen in den Grenzregionen weiterentwickeln. Dabei 
soll vor allem durch eine Informationskampagne über Inhalte und Kompetenzen der jeweiligen 
Berufsausbildungen und der beruflichen Möglichkeiten, über die jeweiligen nationalen 
Grenzen hinaus transparent und umfassend informiert, die bestehenden Angebote für 
Auslandspraktika und Austauschprogramme unter Einbindung der Arbeitgeber und Kammern 
intensiviert und das Angebot der Zusatzqualifikationen ausgebaut werden; immer mit dem Ziel, 
Kenntnisse über die unterschiedlichen Abschlüsse bei Unternehmen und Betrieben in den 
Grenzregionen zu stärken und gleichwertige Kompetenzen in Form freiwilliger Angebote 
sicherzustellen. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Zahlreiche Initiativen und Maßnahmen fördern bereits einen grenzüberschreitenden 

Arbeitsmarkt und die Grenzgänger, um Hürden zu überwinden. 
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2. Zusatzqualifikationen der Kammern sind ein sehr gut geeignetes Mittel, um insbesondere 
den Anforderungen kleiner Betriebe gerecht zu werden, passgenaue Aneignung von 
Kompetenzen bei Grenzgängern zu ermöglichen. 

 
3. Auslandpraktika während der Ausbildung sind sowohl für Auszubildende als auch für 

Betriebe ein Gewinn und gute Gelegenheit, den Grenzgang zu erproben. 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. bestehende Initiativen für einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu stärken, indem 

sie mit einer Informationskampagne zur besseren Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
beiträgt und die Reichweite von Informationen verbessert. 

 
2. die von den Kammern bereitgestellten Zusatzqualifikationen für Grenzgänger weiter 

bekanntzumachen und die Kammern zu einer Ausweitung der Angebote zu animieren. 
 
3. Auslandspraktika während der Ausbildung im Rahmen von ERASMUS+ stärker zu 

bewerben. 
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